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vorzulegen, in dem der verpflichtete Arzt 
nach Ablauf der Fünfjahresfrist tätig ist.
(2) Der Ärztliche Direktor hat die Einhal-
tung der Fortbildungsverpflichtung nach 
dieser Vereinbarung der in seinem Kran-
kenhaus tätigen Fachärzte zu überwachen 
und zu dokumentieren.

§ 5 Nachholen der Fortbildung
Hat ein Facharzt zum Ende des für ihn 
maßgeblichen Fünfjahreszeitraums ein 
Fortbildungszertifikat nicht vorgelegt, 
kann er die gebotene Fortbildung binnen 
eines folgenden Zeitraumes von höchs-
tens zwei Jahren nachholen. Die nachge-
holte Fortbildung wird auf den folgenden 
Fünfjahreszeitraum nicht angerechnet. Er 
ist vom Ärztlichen Direktor darauf hinzu-
weisen.

§ 6 Pflichten der Krankenhausleitung
(1) Die Krankenhausleitung belegt die 
Fortbildung der in ihrem Krankenhaus 
tätigen Fachärzte durch einen vom Ärzt-
lichen Direktor erstellten Bericht.
(2) In dem Bericht sind

alle der Fortbildungspflicht unterlie-
genden Ärzte mit dem Zeitraum anzu-

–

geben, zu dem sie der Fortbildungs-
pflicht bis einschließlich dem vorher-
gehenden Jahr unterlegen haben, 
sowie
Fortbildungsnachweise nach § 3 für 
die Ärzte aufzunehmen, die den Fünf-
jahreszeitraum im vorhergehenden 
Jahr erfüllt haben.

Auf Nachfrage sind Einzelnachweise zu 
erbringen.
(3) In dem Qualitätsbericht nach § 137 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 SGB V ist anzugeben, 
in welchem Umfang die Fortbildungspflich-
ten erfüllt wurden. Die Fortbildungsnach-
weise sind im Krankenhaus in geeigneter 
Form öffentlich bekannt zu machen.

§ 7 Anrechnung von Fortbildungspunk
ten und Übergangsregelung
(1) Auch Fortbildungspunkte, die erwor-
ben wurden, bevor der Arzt den Verpflich-
tungen dieser Vereinbarung unterlag, sind 
anzurechnen, wenn die zugrunde liegende 
Fortbildung höchstens zwei Jahre vor 
dem Eintritt in die Fortbildungspflicht 
nach dieser Vereinbarung begonnen 
wurde und sie nach § 3 angerechnet wer-
den können.

–

(2) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satz 1 können auch Fortbildungspunkte 
angerechnet werden, die bereits für den 
Nachweis von Fortbildungsverpflichtun-
gen nach § 95d SGB V verwendet wurden 
oder über den erforderlichen Wert von 
250 Fortbildungspunkten hinaus im 
vorangegangenen Fünfjahreszeitraum 
erworben wurden.
(3) Wechselt ein Facharzt in den Zustän-
digkeitsbereich eines anderen Ärztlichen 
Direktors, ist ihm auf seinen schriftlichen 
Antrag hin die Anerkennung bereits abge-
leisteter Fortbildungen zu bescheinigen.

§ 8 InKraftTreten
Die Vereinbarung tritt am 1. Januar 2006 
in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Dezember 2005
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Der Elektronische Informationsvertei-
ler (EIV) ist ein Verfahren, welches 
dafür sorgt, dass die Fortbildungs-
punkte, die ein Arzt bei einer aner-
kannten Fortbildungsveranstaltung in 
einem beliebigen Kammerbereich in 
Deutschland erwirbt, zeitnah am Ende 
der Veranstaltung auf elektronischem 
Wege der zuständigen Ärztekammer 
übermittelt werden. Für den Elektro-
nischen Informationsverteiler (EIV) 

erhält jeder Arzt von seiner zustän-
digen Ärztekammer eine so genannte 
Einheitliche Fortbildungsnummer 
(EFN) in Form eines Barcodes. Darü-
ber hinaus erhält jede anerkannte Fort-
bildungsveranstaltung eine einheitliche 
Veranstaltungsnummer (VNR).
Zukünftig lesen die Fortbildungsveran-
stalter (oder die Sächsische Landesärz-
tekammer) mit einem Barcode-Scanner 
die EFN der teilnehmenden Ärzte einer 

Veranstaltung vor Ort oder später (von 
einer Liste) ein und übermitteln diese 
zusammen mit der VNR über www.eiv-
fobi.de an einen zentralen Server. Die-
ser Server übernimmt die Verteilung 
der Meldungen auf die einzelnen Ärz-
tekammern. 

Weitere Informationen sowie die Mög-
lichkeit zum Download finden sie im 
Internet: http://www.eiv-fobi.de
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